
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussunterlagen  
zum 

 
Verbandstag 2018  

 
am 23. Mai 2018 in Hannover 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Fragen bezüglich der Sitzungsunterlagen steht Ihnen Lisa Ackermann, Abteilung 

Gremien und Mandate, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., gerne 

zur Verfügung (069-6978-3635; lisa.ackermann@genossenschaftsverband.de). 

  



 

  

Beschlussvorlage 
 

zum Tagesordnungspunkt 5 
 

„Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017  

sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses“ 

 

 

 

 

Anlagen: 

- Jahresabschluss zum 31.12.2017 des Genossenschaftsverband – Verband der 

Regionen e.V., Frankfurt am Main 

- Auszug aus dem zusammengefassten Prüfungsergebnis DGRV – Deutsche 

Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. 

- Beschlussempfehlung des Verbandsrates 

  













































 

  

Prüfungsergebnis: 

Der DGRV – Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V., Berlin, hat den 

Jahresabschluss zum 31.12.2017 geprüft. 

Auszug aus dem zusammengefassten Prüfungsergebnis: 
 

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbands 

zum 31. Dezember 2017 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Verbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 

 
 
Beschlussempfehlung des Verbandsrates: 

Der Verbandsrat hat in seiner Sitzung am 17. April 2018 nach Prüfung des 

Jahresabschlusses – gem. § 19 (2) Nr. 3 der Satzung des Verbandes in Verbindung mit 

§ 25 Nr. 8 – beschlossen, dem Verbandstag des Genossenschaftsverband – Verband der 

Regionen e.V. am 23. Mai 2018 vorzuschlagen, den Jahresabschluss des Verbandes 

zum 31.12.2017 zu genehmigen.  

 
 
 
Beschlussvorschlag 

Der Verbandstag genehmigt gem. § 25 Nr. 8 der Satzung des Verbandes den 

Jahresabschluss des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. zum 

31.12.2017.  

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von EUR 106.388,19 wird unter Einbeziehung 

des Gewinnvortrages von EUR 2.935.176,82 (= Bilanzgewinn EUR 3.041.565,01) auf 

neue Rechnung vorgetragen.  



 

  

Beschlussvorlage 
 

zum Tagesordnungspunkt 6 
 

„Entlastung des 

•  Verbandsrates des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 

•  Verwaltungsrates des vormaligen Rheinisch-Westfälischen             
Genossenschaftsverband e.V. 

•  Verbandsrates des vormaligen Genossenschaftsverband e.V. 

•  Verwaltungsrates des vormaligen Genossenschaftsverband e.V.“ 
 
 
 
  



 

  

Beschlussvorschläge: 

Der Verbandstag beschließt gem. § 25 Nr. 6 der Satzung des Verbandes die 

Mitglieder des  

 Verbandsrates des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 

(30.06.2017 bis 31.12.2017) 

für ihre Tätigkeit im Jahr 2017 zu entlasten. 

 

Der Verbandstag beschließt gem. § 25 Nr. 6 der Satzung des Verbandes die 

Mitglieder des  

 Verwaltungsrates des vormaligen Rheinisch-Westfälischen 

Genossenschaftsverband e.V. (01.01.2017 bis 30.06.2017) 

für ihre Tätigkeit im Jahr 2017 zu entlasten. 

 

Der Verbandstag beschließt gem. § 25 Nr. 6 der Satzung des Verbandes die 

Mitglieder des  

 Verbandsrates des vormaligen Genossenschaftsverband e.V. (01.01.2017 bis 

30.06.2017) 

für ihre Tätigkeit im Jahr 2017 zu entlasten. 

 

Der Verbandstag beschließt gem. § 25 Nr. 6 der Satzung des Verbandes die 

Mitglieder des  

 Verwaltungsrates des vormaligen Genossenschaftsverband e.V. (01.01.2017 

bis 30.06.2017) 

für ihre Tätigkeit im Jahr 2017 zu entlasten.  



 

  

Beschlussvorlage 
 

zum Tagesordnungspunkt 7 
 

„Entlastung des Verbandsvorstandes“ 
 
 
 
  



 

  

Beschlussempfehlung des Verbandsrates: 

Der Verbandsrat schlägt laut Beschluss in seiner Sitzung vom 17. April 2018 gem. 

§ 19 (2) Nr. 5 der Satzung des Verbandes dem Verbandstag des 

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. am 23. Mai 2018 vor, die 

Mitglieder des Vorstandes des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 

für ihre Tätigkeit im Jahr 2017 zu entlasten. 

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Verbandstag des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 

beschließt gem. § 25 Nr. 7 der Satzung des Verbandes die Entlastung des 

Verbandsvorstandes bestehend aus den Herren  

•  Ralf W. Barkey 

•  Michael Bockelmann (bis 31.12.2017) 

•  Klaus Bellmann 

•  Horst Kessel (bis 30.06.2017) 

•  Siegfried Mehring 

•  René Rothe 

•  Marco Schulz 

für ihre Tätigkeit im Jahr 2017. 

 

  



 

  

Beschlussvorlage 
 

zum Tagesordnungspunkt 8 
 

„Wahl der Verbandsratsmitglieder auf Nominierung der Regionaltage“ 
 

 



 

 

  

 
 
 
 
 

Nominiert zur Wahl für den Verbandsrat     Aus dem Verbandsrat ausgeschieden 
(Mandatsperiode bis zum 30.06.2021) 
 

Name Mitgliedsunternehmen Nominierung 
durch 
Regionaltag 

 Name Mitgliedsunternehmen Ausgeschieden 
zum 

Rüdiger 
Baehr 

Raiffeisen-
Warengenossenschaft 
Stendal eG 

L1 Claus-Peter  
Witt 

Uelzena eG 30.06.2017 

Jürgen 
Brinkmann 

Volksbank eG 
Braunschweig 
Wolfsburg 

B3 Dr. Holger  
Hatje 

Berliner Volksbank eG 31.12.2017 

Jan 
Mackenberg 

Volksbank eG, 
Osterholz-Scharmbeck 
 

B2 Carl-Ludwig 
Behrens 

Volksbank eG, Syke 31.12.2017 

Henning 
Seibert 

Moselland eG 
Winzergenossenschaft 
 

L6 Alfred  
Muders 

Raiffeisen Hunsrück 
Handelsgesellschaft mbH 

30.04.2018 

 
Die Wahl der Verbandsratsmitglieder auf Nominierung der Regionaltage soll gemäß § 25 Nr. 2 der Satzung des Verbandes 
gemeinsam (en bloc) erfolgen. 
 
 



 

   

Beschlussvorschlag: 

Der Verbandstag wählt gem. § 25 Nr. 2 der Satzung des Verbandes im Nachgang 

zur Nominierung der Regionaltage  

 Herrn Rüdiger Baehr,  

 Herrn Jürgen Brinkmann,  

 Herrn Jan Mackenberg sowie  

 Herrn Henning Seibert  

in den Verbandsrat des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 



 

   

Beschlussvorlage 
 

zum Tagesordnungspunkt 9 
 

„Beschluss über den Rahmen der Leistungen (Tage- und Sitzungsgelder)  
an die Mitglieder des Verbandsrates“ 

 
 
 
  



 

  

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrtkostenersatz für den 
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.: 

Der Verbandsrat ist gem. § 19 (2) Nr. 23 der Satzung des Verbandes zuständig für die 

Festsetzung der den Mitgliedern des Verbandsrates, der Fachräte und ihrer Ausschüsse sowie 

der Ausschüsse für Sicherungsmaßnahmen zu vergütenden Tagegelder, Reisekosten und 

pauschalen Entschädigungen für Zeitversäumnis; die Festsetzung derartiger Leistungen und 

Erstattungen für Mitglieder des Verbandsrates bedarf gem. § 25 Nr. 9 der vorherigen Zustimmung 

des Verbandstages.  

Aufwandsentschädigungen und Erstattungen für geleistete Gremienarbeit waren im vormaligen 

Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e.V. bzw. im vormaligen 

Genossenschaftsverband e.V. unterschiedlich geregelt. Durch die Fusion zum 

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. besteht nun die Notwendigkeit zur 

Vereinheitlichung. 

Ziel ist es, den unterschiedlichen Höhen aus dem jeweiligen Altverband und dem veränderten 

Aufgabenspektrum gerecht zu werden und dabei gleichzeitig das Prinzip der Angemessenheit zu 

berücksichtigen.  

Ferner bedeuten auch die zunehmende Größe des Verbandes, die dadurch gestiegene 

Verantwortung und die weiteren Fahrtwege einen Mehraufwand für die Gremienmitglieder. Dies 

soll sich in den Aufwandsentschädigungen widerspiegeln. 

Das Engagement der Mitglieder in den Gremien ist das Fundament unseres basisdemokratischen 

Verbandes – und sollte dementsprechend angemessen gewürdigt werden. 

 

  



 

  

Vorschlag des Verbandsrates / Beschlussvorlage für den Verbandstag:  

 

 Pauschale 

Aufwandsentschädigung* 

Sitzungsgeld 

je  

Gremien-

sitzung* 

Km-

Geld*
/
** 

Verbandsrat 

• Vorsitzender 30.000 € p.a. 

./. 

0,30 € 

• Stellv. Vorsitzende 15.000 € p.a. 

• Ordentliche Mitglieder 2.500 € p.a. 

Prüfungskommission 

• Vorsitzender 1.500 € p.a. 

./. 

0,30 € 

• Ordentliche Mitglieder 1.000 € p.a. 

 
* Alle Beträge ggf. zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese beim Gremienmitglied nach dessen Angaben 
anfällt. 
** Bei Anreise mit Bahn oder Flugzeug u.a.m. werden die tatsächlichen Kosten erstattet. 

  



 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Verbandstag beschließt gem. § 25 Nr. 9 der Satzung des Verbandes den 

Rahmen der Leistungen (Tagegelder, Reisekosten und pauschale 

Entschädigungen für Zeitversäumnis) an die Mitglieder des Verbandsrates gemäß 

der vorgelegten Beschlussvorlage. 

 


